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 Veröffentlicht am 22.04.1998

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §293b;

Rechtssatz

Wird vom Abgabep ichtigen ein bestimmter Sachverhalt vorgetragen, so kann die Übernahme einer o enkundigen

Unrichtigkeit in den Bescheid im wesentlichen auf zwei Ursachen zurückzuführen sein: Entweder der Sachverhalt ist als

solcher o enbar widersprüchlich, kann also mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen, wird aber von der Behörde

dennoch ihrem Bescheid zugrunde gelegt, weil sie die o ensichtliche Unrichtigkeit mangels entsprechender Prüfung

nicht erkennt, oder der Sachverhalt ist durchaus denkbar, führt aber als Folge einer o enbar unrichtigen

Rechtsau assung des Abgabep ichtigen zu einem unrichtigen Ergebnis, wobei die Behörde entweder die Unrichtigkeit

der Rechtsau assung, dh die an den Sachverhalt geknüpfte unrichtige Rechtsfolge nicht wahrnimmt (Mißverständnis,

Mängel im Denkprozeß, fehlende Willensbildung), oder aber selbst (bewußt) diese unrichtige Rechtsau assung teilt.

Nur im letztgenannten Fall kann nicht gesagt werden, daß die Rechtswidrigkeit des Bescheides "auf der Übernahme

o ensichtlicher Unrichtigkeiten aus Abgabenerklärungen beruht", denn kausal für die Rechtswidrigkeit des Bescheides

wäre diesfalls nicht der Inhalt der Abgabenerklärung, sondern die unrichtige Rechtsau assung der Behörde. In den

beiden anderen aufgezeigten Fällen wird der Inhalt einer Abgabenerklärung von der Behörde übernommen, sodaß als

Voraussetzung für eine Bescheidberichtigung gem § 293b BAO nur mehr die Frage zu prüfen ist, ob eine

OFFENSICHTLICHE Unrichtigkeit vorliegt. Dies wird dann zu bejahen sein, wenn die Behörde bei ordnungsmäßiger

Prüfung der Abgabenerklärung die Unrichtigkeit hätte erkennen müssen. Wollte man dem Abgabep ichtigen darin

folgen, es sei "unglaubwürdig", daß die Behörde in einem ordnungsmäßig geführten Verfahren eine o ensichtliche

Unrichtigkeit nicht erkenne und daraus den Schluß ziehen, daß eine solche nicht vorliegen könne, so bliebe praktisch

kein Anwendungsbereich für die Berichtigungsbestimmung des § 293b BAO.
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